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Duchtlingen. Nachdem am ver-
gangenen Donnerstag die Feu-
erwehr Abteilung Duchtlingen
ihr neues Fahrzeug, ein Trag-
kraftspritzenfahrzeug mit Was-
ser, am Standort Duchtlingen in
Betrieb nehmen konnte, wurde
es bereits am darauffolgenden
Sonntag schon ernst.
Die Kameraden der Abteilung
Duchtlingen wurden nachmit-
tags um kurz nach 15:30 Uhr zur
Unterstützung der Abteilung
Hilzingen zu einemGartenhaus-
brand nach Dietlishof gerufen.
Bereits während der Anfahrt
konnten die Kameraden vom
technischen Fortschritt ihres
neuen Fahrzeuges profitieren.
Die Atemschutzgeräteträger
konnten sich auf demWeg nach
Dietlishof im Mannschaftsraum
mit den Atemschutzgeräten
und der persönlichen Schutz-
ausrüstung ausrüsten. Somit

waren die Kameraden beim Ein-
treffen an der Einsatzstelle so-
fort einsatzbereit und konnten
die Erkundung mit der Wärme-
bildkamera im verrauchten
Dachgeschoss des Lagerraumes
über die Steckleiter beginnen.
Durch schnelles Eingreifen aller
Feuerwehrkameraden konnte
Schlimmeres verhindert wer-
den. Es hat sich wieder einmal
gezeigt, wie wichtig eine ge-
schulte und funktionierende
Mannschaft mit der passenden
Ausrüstung ist.
Die Abteilung Duchtlingen
möchte sich hiermit nochmal
bei der Gemeinde, bei den Ge-
meinderäten und ehemaligen
Gemeinderäten sowie allen Be-
teiligten bedanken, die den Er-
halt der Abteilungen und die
Beschaffung der neuen Feuer-
wehrfahrzeuge ermöglicht ha-
ben.

Einsatz in Dietlishof

Neues Feuerwehrfahrzeug
besteht Feuertaufe

Schon kurze Zeit nach der Inbetriebnahmewar das neue Fahrzeug gefragt.
Bild: FFW Duchtlingen

Gemeindeverwaltung

Rathaus geschlossen -Dienststellen erreichbar
AuchdieGemeindeHilzingennimmtdieEntwicklunghinsichtlich
der steigenden Zahlen der Corona-Infizierten landesweit sehr
ernst.

Absofort gilt deshalb:
Alle Dienststellen des Rathauses sind weiter geöffnet. Das Betre-
ten des Gebäudes ist jedoch nur bei konkreter Terminvereinba-
rungmöglich. Terminewerdennur beiwichtigenAnliegen verein-
bart, für welche eine persönliche Vorsprache erforderlich ist. Die
Mitarbeitenden sind weiterhin telefonisch und per E-Mail er-
reichbar.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Hilzingen. Die Pflanzkübel, die
für den Zwinghofplatz geplant
und während den Bauarbeiten
in der Hauptstraße übergangs-
weisebeimDorfplatz aufgestellt
wurden, sind sehr gelungen. Es
gibt durchweg positive Rück-
meldungen aus der Bevölke-
rung.
In dieser Woche werden diese
Pflanzkübel nun zu ihrer end-
gültigen Bestimmung zum
Zwinghofplatz versetzt. Doch

keine Angst: es werden wieder
Pflanzkübel für den Dorfplatz
nachbestellt. Die in gleichem
Design bestellten Pflanzkübel
sind etwas kleiner und sollen
Ende dieses Jahres geliefert
werden.
»So haben wir für beide Plätze
eine hübsche Begrenzung, an
der sich alle Bürgerinnen und
Bürger sowie Besucher erfreuen
können«, soBürgermeisterHol-
gerMayer.

Umzug vomDorfplatz auf den Zwinghofplatz

Pflanzkübel werden versetzt

Terminplaner

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und da alle Veranstal-
tungenbismindestensEndeNovembernichtstattfindenkönnen,
werden wir bis auf weiteres auf die Veröffentlichung des Termin-
planers verzichten.Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Abfuhrtermine

■ Sa07.11.2020 GrünschnittHegauhalle
■ Mo09.11.2020 Grünschnittabholung
■ Fr 13.11.2020 Biomüll

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an den Müllab-
fuhr-Zweckverband Rielasingen-Worblingen, Telefon 07731/
9315-61, www.mzv-hegau.de.
GelbeSäcke sind imRathaus, Bürgerbüro, EG, erhältlich.

Apotheken-Notdienst

Do05.11.
■ Flora-ApothekeRadolfzell,Brühlstr. 2
■ Christophorus-ApothekeEngen,Bahnhofstr. 3
Fr06.11.
■ Viola-ApothekeVolkertshausen,Bärenloh 3
Sa07.11.
■ HilzingerMarien-Apotheke,Hauptstr. 61
■ Mauritius-ApothekeEigeltingen,Hauptstr. 35
So08.11.
■ Hohentwiel ApothekeSingen,Hegaustr. 14
Mo09.11.
■ Stadt-ApothekeTengen,Marktstr. 7,
■ Sonnen-ApothekeRadolfzell,Hegaustr. 21
Di 10.11.
■ Hochrhein-ApothekeGailingen,Rosenstr. 1
■ Hegau-ApothekeSteißlingen, Lange Str. 12
Mi 11.11.
■ Martinus-ApothekeSingen,Uhlandstr. 48
Do 12.11.
■ Rosenegg-ApothekeRielasingen,Hauptstr. 5
■ City-ApothekeEngen,Breitestr. 8

Angaben ohne Gewähr. Tagesaktuelle Auskünfte zum jeweiligen
Apotheken-Notdienst erhalten Sie aus dem Festnetz kostenlos
über Telefon0800/0022833.

Unsere Jubilare
07. November 2020
■ 80 Jahre:GiselaOffenberg,Hegaustr. 2, Duchtlingen
08. November 2020
■ 75 Jahre:BrigittaHermineOtt,Hauptstr. 6, Hilzingen

Gemeinderatsitzung
Zur Gemeinderatssitzung am

Dienstag, den 10.November 2020, um19.00Uhr,
in der Hegau-Halle, Sportgelände 8, 78247Hilzingen, ladenwir Sie
hiermit freundlich ein.

1. Fragemöglichkeit für Einwohner
2. Genehmigung derNiederschrift über die öffentliche Sitzung
des Gemeinderates am22.09.2020

3. Vorlage undGenehmigung derNiederschrift über die
öffentliche Sitzung des Gemeinderates am06.10.2020

4. Vorlage undGenehmigung derNiederschrift über die
öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 13.10.2020

5. Bekanntgabe vonBeschlüssen aus der nichtöffentlichen
Sitzung des Gemeinderates am 13.10.2020

6. OrtskernsanierungHilzingen
a) Vorstellung und Billigung des Entwurfs Haupt-
straße Ost (2. Bauabschnitt), Haus 48 bis Peter-
Thumb-Straße und Freigabe der Kostenberech-
nung zur Ausschreibung

b) Beschlussfassung über alternative Pflanzquar-
tiere mit standortgerechten heimischen Baum-
arten laut Beschluss aus der Gemeinderatsitzung
vom 13.10.2020

7. Bebauungsplan»BeimSteppbachwiesle, 1. Änderung«,
GemarkungHilzingen

- Satzungsbeschluss und Abwägung
8. Bebauungsplan undÖrtliche Bauvorschriften»Kriechwies -

Hinter Hofen, 3. Änderung«, GemarkungHilzingen
- Satzungsbeschluss und Abwägung

9. Einführung eines digitalen Ratsinformationssystems
- Auswahl des Anbieters und Vergabe des Auftrags
- Aufhebung des Sperrvermerks

10. Neujahrsempfang 2021
- Durchführung / Absage der Veranstaltung am
17.01.2021

11. Besetzung des Kuratoriums des Kindergartens»St.Martin«,
Hilzingen

- Bestellung von 2 Gemeinderäten
12. Präsentationstechnik für die Sitzungsräumeder Ortschafts-

räte
- Vorschlag zur IT-Ausstattung
- Aufhebung des Sperrvermerks

13. Kindergartenangelegenheiten
- Schaffung einer Stelle für Kindergartenangele-
genheiten

- Antrag verschiedener Gemeinderäte
- Aufnahme von Personalkosten im Haushaltsplan
2021

14. KiesabbauDellenhau, Fortschreibung Teilregionalplan
»Oberflächennahe Rohstoffe« für die Region Hochrhein-
Bodensee – Entwurf zur 2. Anhörung

15. Festsetzung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten
der Gemeinde ab Januar 2021

16. Corona-Pandemie
- Maßnahmen / Konsequenzen für den Haushalts-
plan 2021

17. Bekanntgaben der Verwaltung
18. Fragemöglichkeit für Gemeinderäte
19. Fragemöglichkeit für Einwohner

Mit freundlichen Grüßen

Holger Mayer, Bürgermeister

Anzeigenannahme
InfoKommunalVerlag+Drucksachenservice,

Jahnstraße 40, 78234 Engen
Tel. 0 77 33 / 9 72 30, Fax 0 77 33 / 9 72 31
e-mail: info-kommunal@t-online.de
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Gottmadingen. Mit Bedauern
muss der Schwarzwaldverein
Gottmadingen den traditionel-
len und beliebten Moscht-
Marsch am Samstag, 7. Novem-
ber, coronabedingt absagen.
Weitere Infos bei Karl Baumann
unter Tel.: 0177 4116748.

Absage
Moscht-Marsch

Schwarzwaldverein
Gottmadingen

Duchtlingen. Die für Freitag, 13.
November, geplante Generalver-
sammlung der Narrengruppe
»Bodensprenger Duchtlingen«
muss aufgrund der aktuellen
Lage der Corona-Pandemie ab-
gesagt und auf unbestimmte
Zeit verschobenwerden.

Absage General-
versammlung

Narrengruppe Boden-
sprenger Duchtlingen

Seniorenratssitzung

Bericht vom26. Oktober
1. Der Antrag an die GemeindeHilzingen und denGemeinderat
wurde einstimmig angenommen. Es geht imWesentlichen
umdie Ergänzung des Radwegenetzes aus Schlatt Richtung
Binningenmit der Überquerung der B 314. Schwachstelle ist
auch die Umfahrung vonBinningen. Ganz problematisch ist
die VerbindungBinningen-Welschingen, die unbedingt
umgesetzt werden sollte (hohe Verkehrsgefährdung durch
Autoverkehr). Eineweitere fälligeMaßnahmewäre die
Erstellung eines Rad- und Fußgängerweges zwischen
Hilzinger Kernort undDietlishof undweiter in Richtung
Gottmadingen.

2. Gehwegabsenkungen: Die noch fehlendenGehwegabsen-
kungen in der KerngemeindeHilzingenwerdenmit dem
Bauamt abgestimmt. Zeitnahwerden die Ortsteile entspre-
chend einbezogen.

3. Fußwege: Besonders dringlich ist die Fertigstellung eines
Fußweges entlang des Schwimmbades und die Erstellung
eines Fußweges vomSportplatz und der christlichen Schule
RichtungRiedheimer Straße.

4. Kurze Rundwanderwege: Ein Faltblattmit Rundwanderwe-
gen speziell für ältere Seniorinnen und Seniorenmit einer
Dauer von ein bis 1 ½ Stunden ohne großeHöhenunterschie-
de ist in Vorbereitung. Der erste Rundwanderwegwurde
durch einen Abendspaziergang rund umdenHomboll
erfolgreich eröffnet.

5. Kreisseniorenrat: In der letzten Sitzung des Kreisseniorenra-
teswurde der Einsatz eines Roboters in einemPflegeheim
vorgestellt. Er soll für Routinearbeiten eingesetzt werden.
Das Projektwird von der EU auf zwei Jahre gefördert. Es ist
landesweit der erste Versuch, umErfahrungen über einen
solchen Einsatz zu sammeln.

6. BiotopverbundBodenseeWest: Die Sielmann Stiftung sieht
eine Vernetzung von 100Biotopen imwestlichen Bodensee-
kreis vor. Jüngstes Projektwurde inWorblingen realisiert. Für
die GemeindeHilzingenwäre ein solches Projekt durchaus
attraktiv, auch für den Tourismus, zumal nur Grundstücke
zur Verfügung gestellt werdenmüssten.

7. Unser Antrag zur Absenkung des Gehweges aufNull im
Bereich des neuenDorfplatzeswurde vomGemeinderat in
der letzten Sitzung abgelehnt, es bleibt also bei 3-Zentime-
ter-Bordsteinkanten zwischenDorfplatz undRathausplatz.

Die nächste Sitzung des Seniorenrats ist für den 23. November
2020 geplant. Wegen Corona müssen wir die Durchführbarkeit
abwarten, Sie bekommen rechtzeitig Bescheid. Auf unserer
Homepage seniorenrat-hilzingen.de finden Sie aktuell viele Infos.
Bleiben Sie gesund.

StandesamtHilzingen

Oktober 2020

Eheschließungen:
09.10.2020 Daniel Forster und Chomchawi Phinitson
10.10.2020 Frank Rick Brückner und Jasmin Koger
16.10.2020 Philipp Sebastian Vinçon und Larissa König,

Bergstr. 34, 78244 Gottmadingen
20.10.2020 Fabian KhalilMheidle undAline Assire
23.10.2020 Lukas Bucher undNadine Fuchs,

Berghof Riedheim 1, 78247Hilzingen
3weitereEheschließungen

Sterbefälle:
28.10.2020 BertaMüllergeb. Lauber,

Eduard-Presser-Str. 13, 78247Hilzingen-Riedheim
1weiterer Sterbefall

Hilzingen.AmMontag, 19. Okto-
ber, fand in der Hegauhalle die
Jahreshauptversammlung des
Narrenverein Pfiffikus statt. Die
Vorsitzende Kathrin Graf be-
grüßte Bürgermeister Holger
Mayer, Ehrenmitglieder, Mitglie-
der und Freunde des Vereins.
Allen wurde ein großer Dank
ausgesprochen, die zum erfolg-
reichen Gelingen der diesjähri-
gen Fasnet und zur Neuauflage
des Narrenvereins beigetragen
haben. Kathrin Graf zog eine po-
sitive Bilanz des letzten Jahres,
in dem sich der Verein neu for-
mierte und von wenigen Mit-
gliedern auf 193 Mitglieder an-
stieg. In einemkurzen Rückblick
zeigte die Vorstandschaft noch-
mal auf, was der Verein im letz-
ten Jahr alles geleistet hat. Al-
lein das Nähen der 140 Häser
beschäftigte viele Mitglieder im
vergangenen Herbst. An dieser
Stelle bedankte sich Graf noch-
mal für den Zuschuss der Ge-
meinde, der hier tatsächlich ge-
brauchtwurde.AnderKirchweih
und dem Weihnachtsmarkt be-
teiligte man sich am Vereinsge-
schehen im Dorf, was nur mit
Hilfe vieler motivierter Mitglie-
der möglich war. Mit Bildern

wurde die erfolgreiche Fasnet,
von der Hanselesegnung bis zur
Fasnachtsverbrennung, noch-
mal Revue passiert. Nachdem
Katja Guggemos den Kassenbe-
richt erläuterte, bestätigten die
beiden Kassenprüfer Andrea
Baumann und Melanie Grath-
wohl eine einwandfreie Kassen-
führung. Die Entlastung der
Vorstandschaft übernahm Bür-
germeister Mayer, mit einigen
persönlichen Worten an den
Verein. Eine solche »Explosion«
kennt er weder aus Biesendorf
noch aus Hilzingen.
Nach der Entlastung wurde Jas-
min Reichle mit der bronzenen
Medaille für vier Jahre aktive
Mitgliedschaft geehrt. Die Aus-
sichten auf die Fasnet 2021 sind
düster. Ob es eventuell eine ver-
einsinterne Fasnacht geben
wird, kann man nur ganz kurz-
fristig entscheiden. Der Fas-
nachtssonntag ist bereits abge-
sagt. Zum Schluss der
Versammlung überbrachten
Vorstände und Mitglieder be-
freundeter Vereine ihre Grüße
und Glückwünsche, dass man
den Verein »wie Phoenix aus
der Asche«wieder hat aufleben
lassen.

NV Pfiffikus hielt Jahreshauptversammlung ab

Rückblick auf einmehr als
erfolgreiches Vereinsjahr
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Kirchennachrichten
EvangelischeKirche
Paul-Gerhardt-GemeindeHilzingen–
Friederike-Fliedner-GemeindeTengen
Pfarramt: Hanfgarten 10, 78247Hilzingen
Öffnungszeiten zurzeit nur telefonisch:
Dienstag undMittwoch von 10Uhr bis 13 Uhr
Donnerstag von 15Uhr bis 18Uhr
Gemeindesekretärin: Birgitt Fehrle
Pfarrer: HerrMichaelWeber
KGR-VorsitzendeHilzingen: Herr Gerald Beisel
KGR-Vorsitzende Tengen: Frau Elke Luckner
Tel. 07731 / 64514 / Fax 07731 / 64517
Email: evang.pfarramt-hilzingen@web.de

Mittwoch, 04.11.2020
Die Konfirmanden befinden sich imGemeindepraktikum

Sonntag, 08.11.2020
10:30UhrGottesdienst
Liturgieteam: (Pfarrer ThomasHilsberg/ Organistin Frau Biegler-
Dreher)
&parallel dazu ladenwir zumKindergottesdienst ein
(S. Fritschi, K. Beurer, L. Lachnit-Weber)

18:00UhrGottesdienst
Liturgieteam: (PfarrerMichaelWeber / Organistin Frau Jäckle)

Liebe Gemeinde,
durch das Anwachsen der Infektionszahlen gibt es eine Verschär-
fung der Einschränkungen imGottesdienst.
Es erfolgt in jedemFall eine Dokumentation der Kontaktadressen
aller Anwesenden, die nachvollziehbarmacht, wer amGottesdienst
teilgenommenhat.
Alle amGottesdienst teilnehmenden Personen tragen zu jederzeit
einenMund-Nasen-Schutz – auch imFreien (mit Ausnahme von
Liturg*innen undMusizierenden).
Der Gemeindegesang und das lauteMitsprechen sind in Gottes-
diensten auch imFreien nichtmehr gestattet. LeisesMitsprechen
bleibtweiterhinmöglich.

Wirwünschen Ihnen inder folgendenZeit vor allemGesundheit
undGottes Segen.

IhreKirchengemeinderäteundPfarrerWeber

Ökumene
IMPULS
An dieser Stelle veröffentlichenwir immer imWechsel zwischen den
Seelsorgenden der ev. Kirchengemeinde und der kath. Kirchenge-
meinde einen Impuls beziehungsweise ein geistlichesWort.

Gedanken zuSt.Martin

Der heiligeMartin gehört zu den volkstümlichenHeiligen. Zahlreiche
Kirchen, Klöster, wie die Erzabtei in Beuron, und Einrichtungen– so
auch der neue Kindergarten inHilzingen– sind nach ihmbenannt,
viele Bräuchemit seinemNamen verbunden. Seit dem 16. Jahrhun-
dert finden amoder vor demMartinstag Laternenumzüge statt. Sie
erinnern an den beimVolk sehr beliebten BischofMartin und seine

vielen guten Taten. ImMittelpunkt vielerMartinsumzüge steht das
Spiel umdieMantelteilung. Der Legende nach hatMartin einst als
Soldat seinenMantelmit demSchwert in zwei Stücke gehauen und
mit einemarmen, frierendenBettler geteilt. Eine solcheDarstellung
findenwir auch in derHilzinger Pfarrkirche amSeitenaltar auf der
Ostseite.

Heutewie damals braucht es denMartin,
der hinschaut,

der Notwahrnimmtund seinenMantel teilt:
denMantel der Güte undNähe,

denMantel der Sorge undAnteilnahme,
denMantel tatkräftiger Hilfe.

EinenwärmendenMartinsmantel
braucht heute somancher,
der bittere Kälte spürt:

Kälte der Gültigkeit, der Lieblosigkeit,
Kälte derMissverständnisse, des Streites,

Kälte der Trennung, Entfremdung, Ausgrenzung.
Kälte der Verachtung, derWortlosigkeit und

Kälte der Einsamkeit.

Mut zumNachahmendesHeiligenMartinwünscht

Thorsten Gompper, Pfr.

RufenSieunsan, für die Seelsorge sindwir–die Seelsorgenden
der evangelischenundkatholischenKircheHilzingen - erreichbar:

MichaelWeber,Pfarrer, Tel. 07731-64514
ThorstenGompper,Pfarrer, Tel. 07739-227

SimoneMeisel,Gemeindereferentin, Tel. 07731-789567

Feier derGottesdienste–neue Instruktion
Am21.10.2020wurde imKontext der dritten Pandemiestufe in
Baden-Württemberg eine neue Instruktion zur Feier der Gottes-
dienste für das ErzbistumFreiburg veröffentlicht. Die bisherige
Instruktionwurde umeinen Absatz erweitert, der die dritte Pande-
miestufe betrifft. Bitte beachten Sie daher folgendeRegeln für die
Mitfeier der Gottesdienste in dieser Phase:
- Von allenMitfeiernden der Liturgie sindName, Vornameund
Telefonnummer oder Adresse zu erfassen. Um längereWartezeiten
amEingang der Kirche zu vermeiden, bittenwir umvorherige
Anmeldung zumentsprechendenGottesdienst. Anmeldungen
können Sie online über die Gottesdienstordnung auf der Homepage
(www.kath-hilzingen.de) vornehmenoder zu den bekannten
Öffnungszeiten durch einen Anruf imPfarrbüro (Tel. 07731 66629).

Mit den Pfarreien: St. Blasius Binningen, St. Gallus Duchtlingen,
St. Peter und Paul Hilzingen, St. Laurentius Riedheimmit Filialkirche
St. Philippus und Jakobus Schlatt a. R., St. MauritiusWeiterdingen.
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Kirchennachrichten
Für Binningen können Sie sich auch telefonisch bei Viktorija
Wirtensohn unter derNummer07739 - 98864 anmelden.
- Das Tragen einesMund-Nasen-Schutzes ist beimBetreten und
Verlassen des Gottesdienstraumes und auchwährend des ganzen
Gottesdienstes verpflichtend. Ausnahmen sind Personen, die in der
Liturgie Dienst tun undhierdurch in der Ausübung desselben
gehindertwerden oder die durch ein ärztliches Attest davon befreit
sind.
- Bitte achten Sie stets auf denMindestabstand von 1,5Metern –
auch beimBetreten und Verlassen der Kirchen.
- In der Kirche befinden sichmarkierte Plätze für die Gottesdienst-
feiernden. Bitte setzten Sie sich nur an diese Stellen. Der Ordnungs-
dienst hilft Ihnen gerne, sich hier zurecht zu finden.
- BeimBetreten der Kirche steht für Sie dieMöglichkeit zur Hände-
desinfektion bereit.
- Bringen Sie bitte –wennmöglich – Ihr eigenes Gotteslobmit (in
der Kirche liegen aktuell keine Bücher aus).
- Personenmit Krankheitssymptomen können an der Feier der
Gottesdienste nicht teilnehmen.
- Bitte verzichten Sieweiterhin auf den Friedensgrußmit Hand-
schlag.
- Die Kollekte erfolgt amEnde des Gottesdienstes an denAusgän-
gen.

In den zurückliegendenWochenhatman auch untersucht, wie sich
die Raumtemperatur und die damit verbundene relative Luftfeuch-
tigkeit nach derzeitigen Erkenntnissen auf denHauptübertragungs-
weg Luft in denKirchen auswirkt. Umdie Ansteckungsgefahr
während der Corona-Pandemie so geringwiemöglich zu halten,
ergibt sich folgender aktueller Stand: UmLuftbewegungenmög-
lichst zu vermeiden, werden die Kirchen auf eine konstante Tempe-
ratur von 10Grad Celsius temperiert und für die Gottesdienste nicht
zusätzlich aufgeheizt. Bei dieser Temperatur liegt die relative
Luftfeuchtigkeit zwischen 50und60Prozent, so dass die Viren hier
in diesemBereichweniger infektiös sind, da dies einer Verkleinerung
der Aerosole entgegenwirkt. Bitte kleiden Sie sich dementsprechend
für dieMitfeier der Gottesdienste. (Weitere Infos hierzu finden Sie
unterwww.energie-beauftragte.de unter der Rubrik »Kirchen
temperieren«.)
VielenDank für IhrVerständnisund IhregegenseitigeRücksicht-
nahme.

Donnerstag, 5.November 2020
19:00Uhr Hilzingen Eucharistiefeier - Eltern beten für ihre Kinder
(nicht öffentliche Feier)
Freitag, 6.November 2020Herz-Jesu-Freitag
17:00Uhr HilzingenRosenkranzgebet (Pfarrer-Geißler-Haus)

32. Sonntag imJahreskreis
Samstag, 7. November 2020
19:00Uhr Riedheim Eucharistiefeier amVorabend
Sonntag, 8.November 2020
9:00Uhr Duchtlingen Eucharistiefeier
Gedenken: Emmau. Hubert Graf, nachMeinung
10:30Uhr HilzingenWort-Gottes-Feier
L: LiturgieteamHilzingen
10:30Uhr Schlatt a.R. Eucharistiefeier anlässlich vonKirchweih
Gedenken: Rosa u. Rosmarie Jäkle u. JürgenHeiß

Mittwoch, 11. November 2020Hl.Martin vonTours, Bischof
19:00Uhr Hilzingen Eucharistiefeier
Gedenken: Verstorbene der Familie Fischer,Walter Geier, Frieda u.
AntonWernert u. AnnaHägele

Donnerstag, 12.November 2020Hl. Josaphat, Bischof,Märtyrer
18:30Uhr WeiterdingenRosenkranzgebet
19:00Uhr HilzingenKomplet
19:00Uhr Weiterdingen Eucharistiefeier

Freitag, 13.November 2020
17:00Uhr HilzingenRosenkranzgebet (Pfarrer-Geißler-Haus)
19:00Uhr Riedheim Eucharistiefeier
Gedenken:Maria Luise u. LorenzMaier

33. Sonntag imJahreskreisDiaspora-Kollekte
Samstag, 14.November 2020
19:00Uhr Weiterdingen Eucharistiefeier amVorabend

Sonntag, 15.November 2020
9:00Uhr Schlatt a.R. Eucharistiefeier
10:30Uhr Binningen Eucharistiefeier
Gedenken: ClaudiaHeiß (Jahrtag), EgonMeßmer, RupertMartin u.
verstorbene Angehörige, Karl Schwert
10:30Uhr HilzingenWort-Gottes-Feier
L: LiturgieteamHilzingen

MitteilungenderRömisch-katholischen
KirchengemeindeHohenstoffeln-Hilzingen

Donnerstag, 12.11.2020:Komplet inder St. Peteru. PaulKirche in
Hilzingen
Wir feiern imNovember und in der Adventszeit jedenDonnerstag, 19
Uhr, die Komplet, das Abendgebet der Kirche. Sie sind eingeladen,
diese Gebetsform für sichwieder zu entdecken oder neu zu entde-
cken.

AdventsfensterBinningen:
Auch in diesem Jahr soll unser Dorf wieder als Adventskalender
erstrahlen. Alle, die Spaß und Freude daran haben, ein Fenster zu
schmücken, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Information
undAnmeldung bei UlrikeMaus, Tel. 07739 673 (AB).Wer noch
Nummerntafeln der vergangenen Jahre hat, bitte bei U.Maus
abgeben. Danke.

Mittwoch, 25.11.2020: SitzungdesPfarrgemeinderatesderRö-
misch-katholischenKirchengemeindeHohenstoffeln-Hilzingen
19:45 Uhr, öffentliche Sitzung imKirchenkeller, Hauptstr. 51; Hilzin-
gen.

VerabschiedungPGR-Mitglieder
Die Verabschiedung unserer langjährigen Pfarrgemeinderäte der
Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen fand amSonntag, 25.
Oktober, imRahmendes Gottesdienstes statt.
Heidi Hertrich hatte die ehrenvolle Aufgabe, Hilde Eder für Ihr
Engagement und Ihren unermüdlichen Einsatz zuwürdigen und
nach stolzen 25 Jahren aus demPfarrgemeinderat zu verabschieden.
Hilde Ederwar 10 JahreMitglied des Stiftungsrates und übernahm
gleichzeitig für diese Zeit das Amt der Schriftführerin. ImPfarrge-
meinderatwarHilde Eder ebenfalls für 10 Jahre als Schriftführerin
tätig. Die Bewirtschaftung des Kirchenkellers bei verschiedenen
Anlässen lag ihr sehr amHerzen, ganz besonders an Kirchweih. Hier
organisierte Sie den Einkauf und behielt stets denÜberblick in
hektischen Zeiten. 16 Jahre leitete sie hier das Rechnungswesenmit
höchster Sorgfalt. Besonders großen Einsatz zeigteHilde Eder bei
den Caritasfrauen imRahmender Besuchsdienste, einwichtiger
Bestandteil unserer Pfarrgemeinde.Maria Harder hatte die Ehre,
unser langjährigesMitgliedMeinrad Riede nach 15-jähriger Tätigkeit
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Kirchennachrichten
aus demPfarrgemeinderat zu verabschieden.Meinrad Riedewar
engagiertesMitglied des Stiftungsrates, seit Gründung des Bauför-
dervereins Vorstandsmitglied undhatte die letzten fünf Jahre das
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates
inne. Eine großeHerausforderungwar die Kirchenrenovierung der
Kirche St. Peter & Paul inHilzingen. HierwarMeinrad Riede ein
wichtiger, kompetenter Ansprechpartner für Fachleute, Handwerker
undBehörden. Er hatte großen Einblick in die technischen und
finanziellen Themen. Große Priorität haben für ihn bis heute die
Gottesdienste und die Ökumene. Seit vielen Jahren istMeinrad
Riede hier als Kommunionhelfer tätig. Ein besonderes Anliegen im
PfarrgemeinderatwarMeinrad Riede stets dieWertschätzung aller
Ortsteile unserer Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen.Maria
Harder fand ein passendes Zitat: »Das größte Glück desMenschen
über 60 ist das Glück anderer und das findet sich oft imEhrenamt«.
Klemens GrafwürdigteMonika Riesterer für Ihre 10-jährige Tätigkeit
alsMitglied des Pfarrgemeinderates. In dieser Zeit warMonika
Riesterer engagiertesMitglied in verschiedenenAusschüssen. Ihr
Einsatz lag vor allem im Jugend-, Ökumene-, und Bildungswerkaus-
schuss. Im Liturgieausschuss übernahmsie das Amt der Vorsitzen-
den. Ihr besonderes Engagement brachte Sie in der Firmvorberei-
tung ein.Monika Riesterer gehört demVorstandsteamder
katholischen FrauengemeinschaftHilzingen an. ImNamender
Seelsorgeeinheit und aller Kolleginnen undKollegen des Pfarrge-
meinderates ein herzliches Dankeschön undVergelt's Gott für die
hervorragende Zusammenarbeit und das guteMiteinander. Als
Anerkennungwurde den ausscheidendenMitgliedern ein Geschenk-
korbmit Spezialitäten aus denOrtsteilen unserer Seelsorgeeinheit
sowie ein Bronzekreuz überreicht.

Simone Egle

Bild: SimoneMeisel

Hilzingen. In der vergangenen
Woche fand eine landkreisweite
Sondersitzung aller Ober-/Bür-
germeister und dem Landrat zu
den ansteigenden Corona-Fall-
zahlen statt.
Die Lage ist auch im Konstanzer
Landkreis ernst. Neben ver-
schiedenen anderen Themen
wurden auch die Gedenkfeiern
zum Volkstrauertag bespro-
chen. Es wurde einstimmig be-
schlossen, die Veranstaltungen

für den Volkstrauertag abzusa-
gen. »Der Gedenktag für die
beiden Weltkriege und sowohl
die Gefallenen als auch die Hin-
terbliebenen sind mir sehr
wichtig und dürfen nicht ver-
gessen sein«, betont Bürger-
meister Holger Mayer. Er wird
deshalb am Volkstrauertag in
Hilzingen, ebenso wie die Orts-
vorsteher in den Ortsteilen un-
serer Gemeinde, einen Kranz
niederlegen.

Bürgermeister und Ortsvorsteher legen Kränze nieder

Feierlichkeiten zum
Volkstrauertag abgesagt

Zuverschenken

Haben Sie auch Sachen, die zu schade für den Müll und noch
brauchbar sind? Dann rufen Sie uns an unter 07731/3809-51.
– Ausziehbarer Tisch, Hängeschrank, Standschrank alles ausHolz,
Tel. 07739/1354

– Buche-Couchtischmassivmit Glaseinsatz, Rattan-Liegesessel;
Telefon07731/836429

– 1 Vitrinenschrankmit Beleuchtung, Tel. 07731/9756547
– Baumleitermit 20 Sprossen ausHolz, Tel. 07731/61309
– 1 Couchtisch aus Glas, Telefon0170/4100474
– Schlafcouch, 2m x 80 cm, Liegefläche 2mx 1,60m, blaugrau,
Telefon07731/69103

– 1 TerrariumLänge 80, Breite 35, Höhe 40 cm, Telefon
07731/3197591

– Jugendschreibtisch Breite 1,20, Höhe0,74, Tiefe 0,74m, passend
Rollcontainer 44, Höhe 59, Tiefe 60 cm, passend PC-Tisch,
Buchenachbildung, Telefon07731/9266320
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Info Kommunal Verlags-GmbH, Jahnstraße 40, 78234 Engen,
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Geschäftsführer: Thomas Sausen
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ÖffentlicheBekanntmachung

Allgemeinverfügungdes LandratsamtesKonstanz zur EindämmungundBekämpfung
derweiterenAusbreitungdesneuartigenCorona-Virus SARS-CoV-2

Das Landratsamt Konstanz erlässt aufgrund von § 28 Abs.1 S.1 HS.1
desGesetzes zur VerhütungundBekämpfung von Infektionskrank-
heiten beim Menschen – Infektionsschutzgesetz (IfSG), § 1 Abs. 6a
der Verordnung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten nach
dem Infektionsschutzgesetz (IfSGZustV) und § 35 Satz 2 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) für den Landkreis
Konstanz folgende

Allgemeinverfügung:

Verschärfung der Maßnahmen zur Verhütung der Verbreitung des
Coronavirus (SARS-CoV 2)

1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Konstanz zur
EindämmungundBekämpfung derweiteren Ausbreitung des
neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 vom26. Oktober 2020
wird aufgehoben und durch die folgende Verfügung ersetzt.

2. Maskenpflicht
Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr müssen
zum eigenen Schutz sowie zum Schutz anderer Personen vor
einer Verbreitung des Virus SARS-CoV 2 über die Vorgaben in
derVerordnungderLandesregierungüber infektionsschützen-
de Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2
(Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 23. Juni 2020 in der ak-
tuellen Fassung hinaus in den nachfolgend aufgeführten Be-
reichenundSituationeneinenicht-medizinischeAlltagsmaske
oder vergleichbareMund-Nasen-Bedeckung tragen,wenndies
nicht aus nachweisbaren medizinischen Gründen oder sonst
zwingenden Gründen unzumutbar ist oder wenn ein nicht
gleichwertiger baulicher Schutz besteht.
DieseMaskenpflicht gilt auf:

a)Märkten.
Die Regelung dieser Allgemeinverfügung geht über § 3
Abs. 1 Nr. 4 CoronaVO hinaus, indem die Maskenpflicht
auch auf Märkten im Freien angeordnet wird. Märkte
im Sinne der Regelung sind solche gemäß §§ 66 bis 68
Gewerbeordnung (Großmarkt, Wochenmarkt, Spezial-
und Jahrmarkt). Die Pflicht gilt auf dem gesamten
Marktareal.
Eine Ausnahme von der Maskenpflicht besteht beim
Verzehr von Speisen undGetränken.

b) Beerdigungen.
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind die Perso-
nen, die an der Gestaltung der Zeremonie aktivmitwir-
ken, während ihres Beitrages (z.B. Pfarrer und Trauer-
redner).

Ein zu den Seiten geöffneter Spuckschutz (Face-Shield) ist kei-
ne gleichwertige nichtmedizinische Alltagsmaske.

3. Diese Verfügung ist kraftGesetzes sofort vollziehbar.
4. Für den Fall der Nichtbeachtung der Anordnungen in den
Ziffern 2 dieser Verfügungwird die Anwendung des unmittel-
baren Zwangs angedroht.

5. Bei einemVerstoß gegen die Anordnung zumTragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung nach Ziffer 3 dieser Allgemeinverfü-
gungwird ein Zwangsgeld inHöhe von 100 EUR angedroht.

6. Die Allgemeinverfügung trittmit ihrer Bekanntgabe in Kraft
und ist zunächst bis einschließlich 30. November 2020
befristet.

Begründung:

Rechtsgrundlage für diese Allgemeinverfügung ist § 28 Absatz 1
Satz 1 HS. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindungmit § 1 Ab-
satz 6a der Verordnungdes Sozialministeriumsüber die Zuständig-
keitennachdemIfSG (IfSGZustV)und§35Satz 2desLandesverwal-
tungsverfahrensgesetzes (LVwVfG).

Die Anzahl der Neuinfektionen im Landkreis Konstanz mit SARS-
CoV-2hat imZeitraumder letztenWochenzugenommenundsteigt
stetig weiter an. Aufgrund der Regelung des § 28 Abs.1 S.1 HS 1 IfSG
hat deshalb die nach § 1 Absatz 6a Infektionsgesetzzuständigkeits-
verordnung zuständigeBehörde tätig zuwerdenunddienotwendi-
genMaßnahmen zu treffen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt derzeit als hauptsächlichen
Übertragungsweg des Virus SARS-CoV-2 die Tröpfcheninfektion an.
Auch Schmierinfektionen sindmöglich. Die Inkubationszeit des Vi-
rus beträgt laut RKI 14 Tage. Es ist nach den vorliegenden Erkennt-
nissen möglich, dass Personen das Virus in sich tragen und bereits
ausscheiden, noch bevor erste Symptome auftreten. Es gibt daher
Fälle, in welchen die betreffende Personmangels Symptomen kei-
ne Kenntnis von ihrer Erkrankung hat. Ein Impfstoff oder dieMög-
lichkeit einer medikamentösen Behandlung des Virus SARS-CoV-2
existieren derzeit noch nicht.

Bundesweit wie auch in Baden-Württemberg haben die Erfahrun-
gen der vergangenen Wochen gezeigt, dass es häufig im Rahmen
von Feiern oder Treffen im Familien- und Freundeskreis sowie An-
sammlungen vermehrt zu Ansteckungen mit dem Virus SARS-
CoV-2 kommt. Weiterhin gibt es Ausbrüche in Gemeinschaftsein-
richtungen wie Kindergärten und Schulen im Landkreis. Somit
stellen eine Vielzahl vonMenschen auf geringemRaum ein beson-
deres, hohes Infektionsrisiko dar. Diese Entwicklung ist auch im
Landkreis Konstanz zu beobachten. Zusätzlich kommtes in zahlrei-
chen Landkreisen zu einer zunehmend diffusen Ausbreitung von
SARS-CoV-2-Infektionen in die Bevölkerung, ohne dass Infektions-
ketteneindeutignachvollziehbar sind.DasRKI siehtesdeshalbwei-
terhin als notwendig an, dass sichdie gesamteBevölkerung für den
Infektionsschutz engagiert, indem sie unter anderem Abstands-
und Hygienemaßnahmen konsequent einhält, nicht notwendige
Kontakte reduziert, Menschenansammlungen vermeidet und eine
Mund-Nasen-Bedeckung trägt.

Umdie Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 insbesondere durch Per-
sonen, die –weil symptomfrei – von ihrer Infektion keine Kenntnis
haben, wirkungsvoll zu verhindern,muss das Ansteckungsrisiko ef-
fektiv minimiert werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass bei
einer weiteren und exponentiellen Zunahme der Anzahl insbeson-
dere von neu infizierten Personen, die einermedizinischen oder in-
tensivmedizinischen Behandlung benötigen, die Strukturen der
Gesundheitsversorgung überlastet werden, auch im Hinblick auf
zeitgleich zuerwartendeErkrankungen,dieeinenähnlichenVerlauf
haben können. Eine solche Überlastung muss durch Schutzmaß-
nahmendringend vermiedenwerden.

Die Landesregierung hatmit Verordnung vom 23. Juni 2020 (in der
jeweils gültigen Fassung) auf Grund von § 32 i.V.m. §§ 28 bis 31 IfSG
infektionsschützendeMaßnahmen gegen die Ausbreitung des
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Virus SARS-CoV-2 (CoronaVO) angeordnet. Gemäß § 20 Abs. 1 Coro-
naVO können die zuständigen Behörden weitergehende Maßnah-
men zum Schutz vor Infektionen treffen. Dazu gehören insbeson-
deredie inden§§29bis31 IfSGgenanntenMaßnahmen, soweitund
solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krank-
heiten erforderlich ist. Die zuständige Behörde kann insbesondere
Personenverpflichten, denOrt, andemsie sichbefinden, nichtoder
nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder bestimmte
Orte oder öffentlicheOrte nicht oder nur unter bestimmtenBedin-
gungen zu betreten. Die Grundrechte der Freiheit der Person nach
Art. 2Abs. 2Satz2Grundgesetz (GG)werden insoweiteingeschränkt.

Diese Allgemeinverfügung beruht auf den §§ 28 Abs. 1 S. 1 und S. 2
IfSG i.V.m. § 1 Abs. 6a der Verordnung des Sozialministeriums über
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz Baden-Würt-
temberg (IfSGZustV BW). Gemäß § 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustV BW ist
das Gesundheitsamt und damit gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 Gesetz über
den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) i.V.m. § 15 Abs. 1 Nr. 1
Landesverwaltungsgesetz Baden-Württemberg (LVG) das Landrat-
samtKonstanz zuständig für denErlass der getroffenenAllgemein-
verfügung. Das Landesgesundheitsamt hat das Vorliegen der Vor-
aussetzungen des § 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustVO gegenüber dem
Landratsamt Konstanz nach § 1 Absatz 6c IfSGZustVO festgestellt.

Die zuständigeBehörde trifft imFalle der Feststellung vonErkrank-
ten bzw. Ansteckungsverdächtigen die insbesondere in den §§ 28
und 31 IfSG genannten, notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer
Krankheiten erforderlich ist. Die Ortspolizeibehörden der kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden wurden am 02. November 2020
informiert undhattenGelegenheit zur Äußerung gemäß§ 1 Abs. 6a
Satz 2 IfSG-ZuStV BW.

Der Anwendungsbereich ist nach den vorliegenden Erkenntnissen
eröffnet. ImLandkreisKonstanz istmittlerweiledie7-TagesInzidenz
von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner überschritten. Auf-
grund der sich dynamisch entwickelnden Lage bei SARS-CoV-2 Er-
krankungen sieht das Landratsamt Konstanz die Notwendigkeit,
weitergehende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungs-
dynamik zu ergreifen, auch um besonders vulnerable Gruppen zu
schützen.

Die in der Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen zum Tra-
gen von Mund-Nasen-Bedeckungen auf Märkten und Beerdi-
gungen stellen notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne von § 28
Abs.1 IfSG dar.

Die getroffene Allgemeinverfügung ist verhältnismäßig.
Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei
der Begegnung von Personen stellt ein geeignetes Mittel dar, um
eineVerbreitungdesVirus unddesdamitmöglichenAusbruchsder
Atemwegserkrankung COVID - 19 zu verhindern. Durch die Ver-
pflichtung des Tragens einerMund-Nasen-Bedeckung aufMärkten
und Beerdigungen wird die Zahl der möglicherweise infektiösen
KontakteauchüberdieVerbreitungvonAerosolenunddadurchdas
Ausbreitungspotenzial des Erregers limitiert, da die Gefahr der Er-
krankung auch von der Viruslast abhängt. Dies ist nach den Er-
kenntnissen des RKI durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung erreichbar.

Eine Reduktion der unbemerkten Übertragung von infektiösen
Tröpfchen durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung soll zu
einer weiteren Verlangsamung der Ausbreitung beitragen. Dies be-
trifft die Übertragung in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr,
indenenderMindestabstand schwerlichbisnicht eingehaltenwer-

den kann, wie beispielsweise auf Wochenmärkten. Diese sind im
LandkreisKonstanz stark frequentiert. DieAufmerksamkeit derBe-
sucherinnen und Besucher ist vermehrt auf dieMarktstände sowie
die Ladengeschäfte und nicht auf die Wahrung des Abstands ge-
richtet.

Ähnlich stellt sich die Situation auf Beerdigungen dar. Auch dort
stehtdie Trauer imMittelpunktunddasgroßeBedürfnisnachTrost
durchNähe führt zueinernaheliegendenUnterschreitungdesMin-
destabstandes. Zudem sind auf Beerdigungen oft eine Vielzahl an
Menschen anwesend.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung trägt dazu bei, andere
Personen vor feinen Tröpfchen und Partikeln, die man z. B. beim
Sprechen, Husten, oder Niesen ausstößt, zu schützen. Umden Aus-
stoß maßgeblich zu verringern, ist die Bedeckung von Nase und
Mund erforderlich. Die Infektionsketten können durch das Tragen
einerMund-Nasen-Bedeckung reduziert werden. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass nur eine möglichst geringe Anzahl an Men-
schen infiziert oder zu potentiellen Kontaktpersonen einer infizier-
ten Personwird.

Anderweitige Maßnahmen, die geringfügiger in Grundrechte ein-
greifen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, sindmomen-
tannicht ersichtlich.Wie das obendargestellte aktuelle Infektions-
geschehen zeigt, reichen die sich aus der CoronaVO ergebenden
Pflichtennichtaus, umdieÜbertragungzuverringern. ImLandkreis
Konstanz sind die Infektionszahlen trotz dieser Maßnahmen deut-
lich angestiegen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch, z. Bsp.
durch Husten, Niesen oder Sprechen ist wegen der vorherrschen-
den Übertragung durch Aerosole (Tröpfcheninfektion) auch durch
mild erkrankteoder asymptomatische Infizierte leichtmöglich. Ge-
rade bei Personen, die relevantenKontakt zu einer bestätigt an CO-
VID-19 erkrankten Person hatten, ist aufgrund der vorliegenden
Erkenntnisse anzunehmen, dass diese das Virus in sich aufgenom-
menhabenund somit ansteckungsverdächtig imSinnedes § 2Nr. 7
IfSG sind. Da das Virus relativ leicht übertragenwerden kann, ist ein
direkter Kontaktmit Infizierten unbedingt zu vermeiden.

Die Maßnahmen sind auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Die
Einschränkungen auf Seiten der Betroffenen stehen nicht außer
Verhältnis zum Zweck der Allgemeinverfügung, das Infektionsge-
schehen einzudämmenunddie Gesundheitsversorgung für die Ge-
samtbevölkerung aufrecht zu erhalten.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist eine verhältnismäßig
geringfügige Beeinträchtigung des Einzelnen in seiner allgemeinen
Handlungsfreiheit und dient gerade dazu, die Bewegungsfreiheit
imöffentlichenRaumweitestmöglich zuerhalten.DerUnannehm-
lichkeitdesTragenseinesMund-Nasen-Schutzes stehenerhebliche
gesundheitliche Gefahren bei der unkontrollierten und nichtmehr
nachverfolgbaren weiteren Verbreitung des Corona Virus gegen-
über. In den vergangenenMonaten zeigten sich keine gravierenden
nachteiligen Folgen durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung.

Für die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit einer Anste-
ckungsgefahr gilt dabei kein strikter, alle möglichen Fälle gleicher-
maßen erfassender Maßstab. Vielmehr ist der geltende Grundsatz
heranzuziehen, dass an die Wahrscheinlichkeit des Schadensein-
tritts umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je größer und
folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist. Auf-
grund der besonderen Gefahr, die von dem neuartigen Erreger we-
gen seiner hohen Übertragbarkeit und der Zahl der schweren bis
hin zu tödlichenKrankheitsverläufe für die öffentliche Gesundheit



Donnerstag, 5. November 2020 Seite 9

in Deutschland und weltweit ausgeht, sind an die Wahrscheinlich-
keit einer Ansteckung geringere Anforderungen zu stellen. Zudem
hat sich in den letzten Tagen die Anzahl der Infizierten deutlich er-
höht. Es kommen täglich neue Infektionen hinzu. Es besteht somit
nicht mehr nur die Gefahr einer Ansteckung durch Personen aus
den Risikogebieten, vielmehr liegt jetzt ein erhöhtes regionales Ri-
siko vor, sichmit demSARS-CoV-2 Virus zu infizieren.

In der gegenwärtigen Situation ist davon auszugehen, dass Begeg-
nungen ohne Mindestabstand und ohne das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung erheblich zu einer weiteren Beschleunigung der
Ausbreitung des Virus beitragen würden. Bei einer weiteren Aus-
breitung der Infektion ist damit zu rechnen, dass diese nicht mehr
kontrollierbar ist und das Gesundheitssystem die Versorgung der
schwererkranktenPersonennichtmehr sicherstellenkann.Hierbei
handelt es sich um sehr hohe Schutzgüter, denen Vorrang zu ge-
währen ist. Insoweit überwiegtderGesundheitsschutzderBevölke-
rung, insbesondere der Schutz der potentiell von schweren Krank-
heitsverläufen bedrohten Personen vor einer Ansteckung, die
allgemeineHandlungsfreiheit.
NachAbwägungaller zuberücksichtigendenBelangesinddieange-
ordnetenMaßnahmensomitgeeignet, erforderlichundauchange-
messen. Personen, für die die Pflicht zum Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung eine besondere unzumutbare Härte darstellt,
wurden durch die Regelung der Ausnahmeberücksichtigt.

Die Allgemeinverfügung ist bis zum 30. November 2020 befristet
undwird regelmäßig einer erneutenRisikoeinschätzung unterwor-
fen.

SofortigeVollziehbarkeit
DieseVerfügung istaufgrundgesetzlicherRegelungnach§ 16Abs.8
IfSG und § 28 Abs. 3 IfSG sofort vollziehbar. Widerspruch und An-

fechtungsklage entfalten keine aufschiebendeWirkung.

Nach § 49 des Polizeigesetzes Baden-Württemberg wendet die Po-
lizei die Zwangsmittel Zwangsgeld, Zwangshaft und Ersatzvornah-
me als Maßnahmen der Vollstreckung an. Die Zwangsmittelandro-
hungberuhtauf§52Abs.2desPolizeigesetzesBaden-Württemberg.
Das Zwangsmittel des Zwangsgeldes könnte nicht unmittelbar
Zwangswirkung und damit Abwehr vonGefahren bewirken.

EineBußgeld-undStrafbewehrungergibt sichunmittelbar ausden
§§ 73,74 ff. IfSG.

Bekanntgabe
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 LVwVfG ortsüb-
lich bekannt gemacht, da eine Bekanntgabe an die Beteiligten auf-
grund der Sachlage untunlich ist. Nach § 41 Abs.4 Satz 4 LVwVfG gilt
die AllgemeinverfügungamTagnachder ortsüblichenBekanntma-
chung als bekannt gegebenundentfaltet zeitgleich auch ihreWirk-
samkeit.
Die Allgemeinverfügung kann auf der Homepage des Landratsam-
tes Konstanz abgerufen und eingesehenwerden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe beim Landratsamt Konstanz, Benediktinerplatz 1, 78467
KonstanzWiderspruch eingelegtwerden.

Konstanz, den2.November 2020
gez. ZenoDanner
Landrat

Hilzingen. Interessenten an ei-
nem Bauplatz im Neubaugebiet
»Beim Steppbachwiesle II« in
Hilzingen können sich bis zum
10. Dezember 2020 bei der Ge-
meinde Hilzingen bewerben. Die
Gemeinde Hilzingen hat am
westlichen Ortsrand das Neu-
baugebiet »Beim Steppbach-
wiesle II« erschlossen. In dem
attraktiv gelegenen Wohngebiet
steht folgenderBauplatz zurVer-
fügung:
- Bauplatz Nr. 46, Fl.Nr. 15867mit
561m²
Die Gemeinde verkauft das
GrundstückanprivateBauwillige
zum Preis von 245,00 €/m². Im
Kaufpreis sind die Erschlie-
ßungs- und Anschlussbeiträge
enthalten. AneinemBauplatz In-
teressierte können sich bis ein-

schließlich Donnerstag, 10. De-
zember 2020, 12 Uhr bei der
Gemeinde Hilzingen, Hauptstr.
36, 78247 Hilzingen bewerben.
Die Bewerbungsunterlagen kön-
nen schriftlich, per Telefon oder
per E-Mail an gemeinde@hilzin
gen.de angefordert werden. Die
Vergabe der Grundstücke erfolgt
durch den Gemeinderat. Im In-
ternet finden Sie auf www.hilzin
gen.de unter Hilzingen > Bau-
plätze >BeimSteppbachwiesle II
einen Lageplanmit den Bauplät-
zen sowie den einschlägigen Be-
bauungsplan und die örtlichen
Bauvorschriften »Beim Stepp-
bachwiesle«. Weitere Auskünfte
erteilt Frau Schuhwerk unter der
Telefonnummer 07731 3809-76
oder Frau Homburger unter der
Telefonnummer 07731 3809-81.

Neubaugebiet
»Beim Steppbachwiesle II«

Hilzingen
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ÖffentlicheBekanntmachung

BekanntmachungdesWirtschaftsplans des Eigenbetriebes
WasserversorgungHilzingen für dasWirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 2) in der gültigen Fassung hat der
Gemeinderat der Gemeinde Hilzingen am 14.01.2020 denWirtschaftsplan für den EigenbetriebWasserversorgungHilzingen für dasWirt-
schaftsjahr 2020wie folgt beschlossen:

§ 1Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG in entsprechender Anwendung der für die
Haushaltswirtschaftder Gemeinde geltenden Vorschriftenwie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushaltmit den folgendenBeträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 904.090
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 902.050
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 2.040
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 2.040

2. im Finanzhaushaltmit den folgendenBeträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 883.040
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

733.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes

(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 149.490
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 54.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 196.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -141.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 7.890
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 170.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 177.750
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -7.750
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des

Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 140

§2Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenenKreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)wird festgesetzt auf 170.000 EUR
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§3Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zumEingehen von
Verpflichtungen, die künftigeHaushaltsjahremit Auszahlungen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmenbelasten (Verpflichtungs-
ermächtigungen), wird festgesetzt auf 320.000 EUR

§4Kassenkredite

DerHöchstbetrag der Kassenkreditewird festgesetzt auf 350.000 EUR

Hilzingen, 15.01.2020

WeitererHinweis:
Sollte die vorstehende Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Ge-
meindeordnung zustande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Diesgiltnicht,wenndieVorschriftenüberdieÖffentlichkeitderSitzung ,dieGenehmigungoderdieBekanntmachungderSatzungverletzt
worden sind, oder wenn der Bürgermeister dem Beschluss der Gemeinderates nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder wenn die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemachtworden ist.
Ist eine Verletzung gem. vorstehender Ziff. 2 geltend gemachtworden, so kann auchnachAblauf der imersten Satz genannten Jahresfrist
jedermanndiese Verletzung geltendmachen.

Hilzingen, 15.01.2020

Metzler, Bürgermeister

DieBekanntmachungerfolgtaufGrunddes§81derGemOunterdemHinweis, dassderWirtschaftsplan2020fürdasWirtschaftsjahr2020
in der Zeit

vonMontag, 9.November 2020, bis einschl. Dienstag, 17. November 2020,

arbeitstäglich (montags von8.00– 12.00Uhr und 14.00– 17.30Uhr, Dienstag– Freitag von8.00– 12.00Uhr) imRathaus inHilzingen, Zim-
mer 17, zur Einsichtnahme ausgelegt ist.
Der Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung bleibt auchwährend der Corona-Pandemie grundsätzlich aufrecht-erhalten, so dass die Ein-
sichtnahme indenWirtschaftsplan2020nachvorheriger terminlicherAbsprachemitdemRechnungsamtsleiterunterder Tel.Nr. 3809-17
oder per E-Mail gemeinde@hilzingen.demöglich ist.

Die Gesetzmäßigkeit der vomGemeinderat am 14. Januar 2020beschlossenenHaushaltssatzung 2020wurde vomLandratsamtKonstanz
mit Schreiben vom09. Oktober 2020 bestätigt.

Binningen. Die für Freitag, 13.
November, angekündigte Jah-
reshauptversammlung, das Jah-
reskonzert in der St. Blasius Kir-
che am Samstag, 14. November,
sowie die Umrahmung des
Volkstrauertages am Sonntag,
15. November,müssen leider co-
ronabedingt abgesagt werden.
Für Samstag, 12. Dezember, ist
der Christbaumverkauf hinter
dem Rathaus (altes Schulhaus)
geplant.
Nähere Infos folgen.

Termine
MVBinningen . . .nach mehr als 30 Jahren wird es Zelt für etwas Neues!

Der Fanfarenzug Gottmadingen 1968 e.V. sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Dirigenten/Stabführer (m/w/d)

Wir wünschen uns von unserem neuen Dirigenten:
– gute Notenkenntnisse
– eine engagierte Leitung unserer Prpben (mittwochs von 19:30–21:00 Uhr)
– Leitung von Auftritten (während des Jahres und an der Fasnacht)
– Erfahrung im Bereich der Fanfarenmusik
– Bereitschaft zur Mitgestaltung unseres vielfältigen Vereinslebens
– eigen Ideen und Mut, diese umzusetzen.

Wir bieten im Gegenzug eine starke und eingespielte Gemeinschaft mit Spaß an der Musik,
eine fundierte EInführung durch den bisherigen Dirigenten, eine Vergütung nach Absprache und
große Bereitschaft für Neues!

Wir freuen uns über Deine Kontaktaufnahme: dirigent@fanfarenzug-gottmadingen.de oder 0162 287 44 04
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Fundsachen

Fundsachen können zu den
üblichen Öffnungszeiten im
Rathaus, Bürgerbüro, abge-
holt werden.
– 1 Brille, Fundort: Parkplatz
beimRathaus

FFWBinningen

Jahreshaupt-
versammlung
Am Freitag, 6. November, um
18:30 Uhr, findet die Jahres-
hauptversammlung der Feu-
erwehr Binningen in der Ho-
henstoffelnhalle statt.
Die Tagesordnung lautet wie
folgt:

1. Begrüßung
2. Bericht des Schriftfüh-
rers

3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht des Abteilungs-
kommandanten

6. Bericht über den
Probenbesuch

7. Entlastung
8. Wahlen
9. Verschiedenes

Hierzu sind alle Bürgerinnen
und Bürger recht herzlich
eingeladen.

Hilzingen. Aufgrund der aktuel-
len Infektionslage und der ab
dem 2. November geltenden
verschärften Corona-Regeln
werden alle noch geplanten Ter-
mine, wie Wanderungen oder
Treff zum Wanderhock, bis auf
Weiteres abgesagt.
Der Schwarzwaldverein Tengen
wünscht seinenMitgliedern Ge-
sundheit und freut sich auf ein
gesundesWiedersehen.

Termine abgesagt

Schwarzwaldverein
Tengen

Weiterdingen. Aufgrund der ak-
tuellen Situation, den wieder
aufkommenden hohen Fallzah-
len in der Region und den damit
verbundenen Einschränkungen,
muss der SC Weiterdingen den
diesjährigen Kameradschafts-
abend leider absagen. Gerne
hätte der Verein diesen mit den
Mitgliedern gefeiert und das
Vereinsjahr damit ausklingen
lassen.DerVereinhofftdennoch
auf Verständnis und freut sich
auf den kommenden Kamerad-
schaftsabend.

Kamerad-
schaftsabend

SCWeiterdingen

Hilzingen.Die Jahresmitglieder-
versammlung des Landsenio-
renverbandes Südbaden im
BLHV, die für den 10. November
in Hüfingen-Behla geplant ist,
muss leider wegen den stren-
gen Vorschriften zur Eindäm-
mung der Coronainfektionen
auf unbestimmte Zeit verscho-
ben werden. Des Weiteren kann
die jährliche Adventsfeier der
Landseniorinnen und Landseni-
oren der BLHV-Bodenseebezir-
ke leider nicht stattfinden. Der
Verband bedauert dies sehr.

Landsenioren
informieren

Bad. Landwirt. Hauptvbd.

Anzeigenannahme
InfoKommunalVerlag+Drucksachenservice,

Jahnstraße 40, 78234 Engen
Tel. 0 77 33 / 9 72 30, Fax 0 77 33 / 9 72 31
e-mail: info-kommunal@t-online.de

Poststrasse 29 | 78187 Geisingen-Leipferdingen
Tel. 07708-23000-0 | www.tischideen-und-ambiente.de

Montag - Freitag 9 - 16.30 Uhr und Samstag 9 - 12.30 Uhr

Wir haben für Sie dekoriert!

Entdecken Sie jetzt die
Weihnachtsdeko 2020

Denken Sie an Ihre Martinsgans zum 11.11.!
Ab sofort zu bestellen!

Jede Woche Hähnchen zum Braten

Gänse, Enten, freilaufend,
aus eigener Aufzucht.

Vorbestellung unter 0 77 33 / 9 85 38

Ellensohn, Längenrieder Hof,
78234 Engen-Neuhausen

Zeit für
Genuss mit dem
Johanniter-Menüservice!
Probieren Sie 7 schmackhafte Menüs zum
Preis von 5*.
Einfach anrufen unter 07731 9983-61
*Aktion gültig bis 30.11.2020, nur für Neukunden.
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Der Kindergarten Riedheim be-
dankt sich mit einem großen Dan-
keschön bei Edeka Hilzingen. Die
Kinder dürfen sich über 80
Schleichtiere freuen.
Der Kindergarten Riedheim ist
stolz darauf, den Edeka in Hilzingen
als zukünftigen Partner des Kin-
dergartens begrüßen zu dürfen
und freut sich auf eine weitere Zu-
sammenarbeit.

Bild: KiGa Riedheim

Jahnstraße 40 . 78234 Engen
Tel. 07733 996594-0

Fax 07733 996594-5690
E-Mail: info@info-kommunal.de

Erstklassige Kompetenz,
sehr guter Service

Mit uns wird der Verkauf ein wahrer Erfolg! Kontaktieren Sie uns gerne.

■ Ihr Spezialist für Wohn- und
Gewerbeimmobilien

■ 7 Niederlassungen am Boden-
see unter einer Leitung

■ 20 qualifizierte Gebietsverant-
wortliche

■ ca. 30000 gelistete Suchkunden
■ 16 Jahre am Markt
■ lokal und international
■ Durch große Erfahrungswerte
ist ein Verkauf innerhalb kür-
zester Zeit möglich

Engel & Völkers Singen · Erzbergerstr. 3 · 78224 Singen
Tel. +49-(0)7731-97 62 00 · Singen@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/singen · Immobilienmakler

Industriestraße 23 · 78333 Stockach
Tel. 07771 / 93 03 30 · www.welsch-gmbh.de

HEUTE SCHONAN
DIE ZUKUNFT DENKEN...

UND NOCHMAL
AUFTANKEN!

Aufgrund der CO2-Bepreisung werden
ab dem 01. Januar fossile Brennstoffe
und Kraftstoffe teurer.
Lieber jetzt schon malVorräte prüfen
und rechtzeitig vorsorgen!
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Hegau. Das Landratsamt Kons-
tanz betreibt eine Informa-
tions-, Beratungs- und Be-
schwerdestelle (IBB), um
psychisch kranken Menschen
und deren Angehörigen einen
niederschwelligen Zugang zu
einem unabhängigen Bera-
tungsangebot zu ermöglichen.
Die Corona-Pandemie hat er-
hebliche Auswirkungen auch im
Bereich der seelischen Gesund-
heit und stellt eine zusätzliche
Belastung für psychisch labile
Menschen dar. Für das Zusam-
menleben wichtige soziale Kon-
takte werdenwegen der Infekti-
onsgefahr eingeschränkt.
Daraus können bei einigenMen-
schen Depressionen, Angst und
Hilflosigkeit entstehen. Die IBB
erteilt AuskünfteüberHilfs- und
Unterstützungsangebote im
Landkreis und leitet Ratsuchen-
debei Bedarf angeeignete Fach-
stellen weiter. Zudem vermittelt

sie bei Beschwerden und Prob-
lemstellungen zwischen den Be-
troffenen und den psychiatri-
schen Einrichtungen. Das
Angebot der IBB ist kostenfrei.
Das Beratungsteam der IBB
setzt sich aus psychiatrischen
Fachkräften, Angehörigen, Psy-
chiatrie-Erfahrenen und dem
Patientenfürsprecher des Land-
kreises zusammen. Beratungs-
stellen gibt es in Konstanz und
Singen. Die Sprechstunden sind
jeden zweiten Dienstag im Mo-
nat ab 16:30Uhr imLandratsamt
Konstanz, Büro für Bürgerenga-
gement, Benediktinerplatz 1 in
Konstanz, sowie jeden vierten
Dienstag im Monat ab 13:30 Uhr
in Singen, Freiheitstraße 11. An-
meldungen zur Beratung nimmt
das Büro für Bürgerengagement
des Landratsamtes Konstanz
unter der Telefonnummer 07531
800-1785 oder per E-Mail an
IBB@LRAKN.de gerne entgegen.

Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für
psychisch krankeMenschen im Landkreis Konstanz

SprechstundeOrtschaftsrat Schlatt a.R.

Absage
öffentliche Sitzung
Aufgrund der stark anstei-
genden Fallzahlen der Coro-
na-Pandemie und auf Rück-
sicht auf unsere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, se-
hen wir es als unsere Pflicht
als Ortsvertreter desOrtsteils
Schlatt a. R. an, die im Ge-
meindeblatt Nr. 44 angekün-
digte öffentliche Ortschafts-
ratssitzung am 11.11.2020
abzusagen.
Termine Annahme Baum-
und Heckenschnitt auf dem
Martinshof
jeweils von 13 bis 16Uhr
14.11.2020
23.01.2021
27.02.2021
Wir bitten umBeachtung der
AHA-Regeln »Abstand hal-
ten–Hygienebeachten–All-
tagsmasken tragen«

Ortschaftsrat
Schlatt amRanden

Hilzingen. Im November hilft
die Computeria nur über das Te-
lefon oder per Internet. Dazu
kann man einen aus dem Be-
treuerteamoder, fallsmandiese
Nummer nicht hat, direkt bei
Michael Doppleb (07731 63868)
anrufen. Das Team der Compu-
teria wird dann einen Weg fin-
den, wie sie helfen kann.

Hilfe per Telefon
oder Internet

Computeria

Binningen.Aufgrundder aktuel-
len Corona Verordnung des Lan-
des Baden-Württemberg geht
die Freiwillige Feuerwehr Bin-
ningen davon aus, dass das Os-
terfeuer 2021 nicht stattfinden
kann. Daher bittet dieWehr, kei-
nerlei Ablagerungen von Ast-,
Baum- oder Strauchschnitten
vorzunehmen und bittet weiter
darum, das Angebot desMüllab-
fuhr-Zweckverband zu nutzen.

Osterfeuer 2021
FFWBinningen

sk.de/auktion

AUKTION
Finden Sie Ihr Traum-Produkt bis zu

50 % günstiger

07.11.2020 – 16.11.2020
NUR NOCH

3 TAGE
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